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„Wir wollen Gerechtigkeit!“

Im Jahr 2017 jährten sich zwei wichtige Ereignisse in der Geschichte der Bürger-
rechtsbewegung deutscher Sinti und Roma: Vor 35 Jahren gründete sich der Zen-
tralrat Deutscher Sinti und Roma mit Sitz in Heidelberg und vor 20 Jahren wurde
die weltweit erste Dauerausstellung zum Völkermord an der Minderheit feierlich im
Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma eröffnet. Diese Er-
gebnisse bürgerrechtlicher Initiativen mussten von Sinti und Roma selbst hart er-
kämpft werden: Nachdem die Minderheit der deutschen Sinti und Roma nach 1945
weiter ausgegrenzt, entrechtet und marginalisiert worden war, trat die nach der
NS-Verfolgung geborene Generation seit den 1970er-Jahren den Kontinuitäten anti-
ziganistischer Diskriminierungsstrukturen in bundesrepublikanischen Behörden und
der westdeutschen Gesellschaft entschlossen entgegen. In den 1980er-Jahren insti-
tutionalisierte sich die Bürgerrechtsarbeit von hier aus zunächst auf Bundesebene,
später auch im internationalen Rahmen. Dieser Beitrag wirft einen Blick auf die An-
fänge dieser Entwicklung, die maßgeblich in Heidelberg entstanden und bislang in
der Stadtgeschichte kaum präsent sind.1
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Dem Festakt zur Eröffnung des Dokumentations- und Kulturzentrums wohnten 1997 über 700
nationale und internationale Gäste bei, darunter die damalige Präsidentin des Deutschen Bun-
destages Rita Süssmuth (1.v.l.), Bundespräsident Roman Herzog (3.v.l.) und Lord Yehudi Me-
nuhin (2.v.l.), der die Entstehung der Einrichtung mit seiner 1981 verstorbenen Schwester
Hephzibah Menuhin-Hauser lange unterstützt hatte. (© Zentralrat Deutscher Sinti und Roma)



1.   Verwehrte Anerkennung und fortwirkende Erniedrigung: Die Heidel-

berger Sinti im Schatten des NS-Völkermords

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrten die meisten überlebenden Heidel-
berger Sinti2 mit schweren körperlichen und seelischen Schäden aus den Lagern in
ihre Heimatstadt zurück. Die Traumata des Völkermords belasteten das weitere Le-
ben der wenigen Überlebenden und ließen auch die nachfolgende Generation nicht
unberührt. Trauer um die ermordeten Angehörigen, Schuldgefühle überlebt zu ha-
ben und die Schwierigkeit, den von Not geprägten Alltag zu bewältigen, bestimmten
den Neuanfang.3 Die NS-Verfolgung hatte die ohnehin schon prekäre sozio-ökono-
mische Lage vieler Minderheitsangehöriger erheblich verschlechtert.4 Die Mehrzahl
der Rückkehrer stand buchstäblich vor dem Nichts.5 Lore Georg, die nach der Ver-
treibung ihrer Eltern aus Heidelberg geboren worden war, mehrere Ghettos und
Zwangslager überlebt hatte und mit ihrer Familie wieder nach Heidelberg zurückge-
kehrt war, berichtete über ihre Situation in der unmittelbaren Nachkriegszeit:

„Ich bin mit sieben Jahren aus Polen zurückgekommen […]. Wir Kinder, wir waren nur
noch drei Geschwister, wir waren sehr lange krank und unterernährt. Es gab nichts zu es-
sen […]. Obwohl wir aus den Ghettos zurückgekommen waren, wollte uns die Stadt keine
Lebensmittelkarten geben. Es hat gedauert, bis meine Mutter die Karten bekam. Es gab
viele von den Hitlers in Heidelberg. Aber es gab nichts zu essen, selbst mit Karten gab es
nichts.“6

Um die Familie dennoch versorgen zu können, begann Lore Georgs Mutter Veronika
Steinbach  wieder  als  Händlerin  zu  arbeiten.  Sie  fuhr  mit  der  Bahn  bis  in  den
Schwarzwald, um ihre Waren zu verkaufen. 

Neben die wirtschaftlichen Schwierigkeiten trat die Wohnungsnot, von der gera-
de Sinti besonders betroffen waren. Die Familie von Lore Georg kam zunächst bei
den Großeltern in der Pfaffengasse unter.7 Auch im Bildungsbereich hatte die Ver-
folgung  Spuren  hinterlassen.  So  konnten  Lore  Georg  und  ihre  Geschwister  auf
Grund ihres jahrelangen Schulausschlusses unter dem NS-Regime und ihrer verfol-
gungsbedingten Gesundheitsschäden keine Ausbildung absolvieren.8 Die Exklusion
unter dem NS-Regime sowie wirtschaftliche und soziale Not nach Kriegsende er-
schwerten die Integration in das „reguläre“ Erwerbsleben, weshalb viele Sinti wie-
der traditionelle Tätigkeiten in Form von Wandergewerben ausübten, um ihren Le-
bensunterhalt gewährleisten zu können.9 Die Ausübung mobiler Berufe war jedoch
bereits seit dem 19. Jahrhundert von den Behörden erschwert und zum Problem
der öffentlichen Sicherheit stilisiert worden – eine Politik, an die auch in der Nach-
kriegszeit angeknüpft wurde, weswegen viele Überlebende abermals in einen Teu-
felskreis aus mehrfacher Diskriminierung gerieten.10

Auf Grundlage eines Erlasses des  württemberg-badischen Ministeriums des In-
neren vom 15. Juni 1945 zur Versorgung der Opfer nationalsozialistischer Verfol-
gung mit Soforthilfe wurde auch in Heidelberg eine Betreuungsstelle für Rückkehrer
aus den Konzentrationslagern eingerichtet. Da viele Gemeinden den Kreis der Be-
rechtigten wegen der allgemeinen Rohstoffknappheit in der Nachkriegszeit so klein
wie möglich halten wollten, wurden Antragsteller oft mit Hilfe der Kriminalpolizei
überprüft. Um Unterstützung erhalten zu können mussten sich Sinti und Roma des-
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halb nicht selten bei Beamten melden, die in der NS-Zeit an Verfolgungsmaßnah-
men beteiligt gewesen waren.11

Zudem wirkten die alten Vorurteile von „asozialen“, „umherziehenden“ und „kri-
minellen“ „Zigeunern“ in den Nachkriegsbehörden ungebrochen fort, weshalb die so
Stigmatisierten  mancherorts  von  Hilfeleistungen  ausgeschlossen  oder  gegenüber
anderen Verfolgtengruppen benachteiligt wurden. Beispielsweise musste die Min-
derheit in vielen Gemeinden erst einen festen Wohnsitz oder eine geregelte Arbeit
nachweisen, um Soforthilfeleistungen zu erhalten.12 So erinnerte sich  Otto Georg,
der verschiedene Zwangsarbeitslager überlebt hatte, dass er 1949 einen Ausweis
erhielt, der seinen festen Wohnsitz in Heidelberg bestätigte.13 Des Weiteren wurden
Betroffene mit  Vorstrafen von der  Versorgung ausgeschlossen.  Dies  grenzte die
Minderheit weiter aus und berücksichtigte nicht, dass ihre Angehörigen bereits seit
dem Kaiserreich, dann noch drastischer unter dem NS-Regime, kriminalisiert wur-
den. Waren im 19. Jahrhundert schon Bettelei und das „Reisen in Horden“14 strafbar
gewesen, so traten mit dem Festsetzungserlass von 1939 sogar Verstöße gegen
Aufenthaltsbeschränkungen als Straftatbestände hinzu.15

Dass antiziganistische Vorurteile auch innerhalb der Heidelberger Bevölkerung
weiter tradiert wurden, zeigt ein anonymes Schreiben von Bewohnern der Pfaffen-
gasse vom Januar 1948. Diese beschwerten sich bei der Landesgendarmerie Stutt-
gart darüber, dass die in ihrer Nachbarschaft lebenden Sinti mehrmals wöchentlich
Hasen- und Gänsebraten essen würden, was in Verbindung gebracht wurde mit
dem Fund erdrosselter Tiere in der Umgebung. Weiter wurde den Sinti in der Nach-
barschaft unterstellt, dass sie „ihr gemeldete[s] Gewerbe […] nicht benützt[en,] um
Kämme oder Peitschen zu verkaufen, sondern um Diebesangelegenheiten auszu-
kunden. Die Kinder der Zigeuner über 10 Jahren, verderben unsere Mädchen in der
größten unzüchtigen Weise. Warum hat noch nie ein Zigeuner gearbeitet“?16 

Die auf Grundlage des Schreibens eingeleiteten Ermittlungen verliefen jedoch
„ergebnislos“, da die Polizei nichts „Nachteiliges […] [in] Erfahrung“ brachte. Bei
den in der  Dreikönigstraße und Pfaffengasse ansässigen Sinti-Familien Marschall
und Steinbach wurde kein Diebesgut gefunden, die Betroffenen konnten „ordnungs-
gemäße Papiere für ihr Wandergewerbe“ vorweisen, und bei „der Sittenabteilung
der Kriminalpolizei war bisher nichts bekannt, daß die Zigeunerkinder über 10 Jah-
ren die Mädchen in der gröbsten und unzüchtigsten Weise verderben würden.“17 Le-
diglich der Vorwurf des Mundraubs konnte nicht entkräftet werden, jedoch ist die-
ser Tatbestand offensichtlich auf die soziale Notlage der Familien zurückzuführen
und war in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch in anderen Bevölkerungsteilen
präsent. Der Vorfall demonstriert, wie von Seiten der Bevölkerung bruchlos an anti-
ziganistische Denkmuster angeknüpft wurde. Kleinste Normabweichungen schienen
das Bild von vermeintlich qua Geburt „kriminellen“, „arbeitsscheuen“ und „sexuell
zügellosen“ „Zigeunern“ zu „bestätigen“. Zudem erinnert die Beschwerdeführung an
lokale Verhaltensmuster unter dem NS-Regime. Die von Bürgermeister Carl Nein-
haus und den städtischen Behörden Mitte der 1930-er Jahre durchgeführte Vertrei-
bung der in der Altstadt ansässigen Sinti scheint auch in der Nachkriegszeit bei eini-
gen Heidelberger Bürgern die Erwartung geweckt zu haben, dass abermals gegen
die Minderheit vorgegangen werden würde.18
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2.   Die Reaktivierung der behördlichen „Zigeunerpolitik“ in Heidelberg 

und Baden nach 1945

Seit Beginn der Professionalisierung und Internationalisierung polizeilicher Erken-
nungs- und Fahndungsarbeit Anfang des 20. Jahrhunderts war die Minderheit ins-
besondere  durch  die  Kriminalpolizei  wie  kaum eine  andere  Bevölkerungsgruppe
kontrolliert und schikaniert worden.19 Im „Dritten Reich“ organisierte eine Abteilung
des Reichskriminalpolizeiamts die Deportationen der Sinti und Roma in Konzentrati-
ons- und Vernichtungslager. Dennoch war die Kriminalpolizei nach 1945 von den Al-
liierten in den Nürnberger Prozessen nicht als „verbrecherische Organisation“ verur-
teilt worden. Somit konnten sowohl personelle als auch institutionelle Kontinuitä-
ten20 das Kriegsende lange überdauern. Die Täter setzten ihre Karrieren unbestraft
in Behörden und Wissenschaft fort und alte Netzwerke fanden sich erneut zu einem
Entlastungskartell  zusammen, das die Anerkennung des NS-Völkermordes an der
Minderheit jahrzehntelang verhinderte.21

Zwar waren in Württemberg-Baden zwischen Mai und November 1947 400 „Zi-
geuner“ als Verfolgte anerkannt worden, jedoch versuchten die Verwaltungs- und
Sicherheitsbehörden mit der zunehmend schwindenden Kontrolle durch die ameri-
kanische  Militärregierung,  an  die  traditionelle  Sonderrechtspolitik  gegenüber  der
Minderheit  anzuknüpfen.22 Es  gelang den Dienststellen dabei  sogar,  Erlasse aus
dem Nationalsozialismus weiter anzuwenden. Dabei waren sich die Beamten durch-
aus der Tatsache bewusst, dass dies einer „Sonderbehandlung“23 gleichkam, deren
Genehmigung durch die Militärregierung fraglich war  – waren doch alle rassisti-
schen NS-Gesetze mit dem Gesetz Nr. 1 des Alliierten Kontrollrates im September
1945 aufgehoben worden.24

Dass die Weiteranwendung nationalsozialistischer Verordnungen auch in Heidel-
berg befürwortet wurde, zeigt ein Schreiben des Polizeikommissariats an die Lan-
despolizeidirektion Karlsruhe vom Juli 1947. Symptomatisch für die Empathielosig-
keit der Nachkriegsbehörden gegenüber dem Verfolgungsschicksal der Minderheit
wurde darin kritisiert, dass „Zigeuner“ nicht im Besitz eines „Zigeuner-Personalblat-
tes“ seien, wie es die „Verordnung über das Umherziehen von Zigeunern, Zigeuner-
mischlingen und nach Zigeunerart wandernden Personen“ vom 11. Januar 1939 für
„Zigeuner“ ab 14 Jahren vorschreibe. Stattdessen besäßen Betroffene „einen Aus-
weis für rassisch bzw. politisch Verfolgte“, was „zum Teil für den einzelnen Zigeuner
einen Freibrief für ihre dunklen Geschäfte darstelle“.25 Weiter wurde darauf verwie-
sen, dass die Bürgermeister die Maßnahmen, „die sie über Zigeuner anordnen kön-
nen“, kaum kennen würden, weshalb auf den Runderlass Himmlers  zur „Bekämp-
fung der Zigeunerplage“ vom 8. Dezember 1938, welcher die Verfolgung nach dem
„Rassenprinzip“ begründet hatte, verwiesen wurde.26

Erst im Januar 1948 erklärte das Innenministerium, dass die unter dem NS-Re-
gime erlassenen Verordnungen nicht mehr angewendet werden sollten. Daher sei
„beabsichtigt, in einem neuen Runderlass ähnlich den vor 1933 geltenden Bestim-
mungen, das Zigeunerunwesen [...] zu regeln“.27 Somit wollten die badischen Be-
hörden  Bestimmungen  aus  der  vornationalsozialistischen  Zeit  reaktivieren  und
knüpften dabei an die traditionelle Sonderrechtspolitik gegenüber Sinti und Roma
seit  dem Kaiserreich  an.28 Neben  „Eigentums-  und  Vermögensdelikte[n]“  sollten
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auch kleinste Verstöße von Minderheitsangehörigen gegen die  Gewerbeordnung,
die Registrierung von Staatsangehörigkeit, Vergehen gegen die Meldeordnung, fer-
ner Bettelei und Landstreicherei, Gaukelei und Wahrsagen, Vielseuchengesetz, Lan-
desbauordnung und Reichsschulpflicht sowie Missachtung des Vielseuchengesetzes,
der Landesbauordnung und der Reichsschulpflicht  geahndet werden.29 Dies zeigt,
dass Sinti und Roma weiter kriminalisiert und einer besonders strengen Kontrolle
unterzogen werden sollten. Außerdem wurde die polizeiliche Erfassung fortgesetzt.
Lediglich der Begriff „Zigeuner“ wurde aus dem behördlichen Sprachgebrauch weit-
gehend entfernt.30 Künftig sollten Angaben über angetroffene „Landfahrer“ und de-
ren Straftatbestände „in jedem Falle der Kriminalhauptstelle – Abt. Landfahrerpoli-
zeistelle – Karlsruhe“ gemeldet werden. Diese arbeite eng mit deutschen und aus-
ländischen Kriminalerkennungsdiensten zusammen und sei in der Lage, „Auskünfte
über Landfahrer auch aus der Zeit vor dem Kriege zu erteilen; die Akten über frühe-
re Vorgänge sind dort noch vorhanden.“31 

Nach Gründung des Landes Baden-Württemberg wurde im Juli 1953 auf Grund-
lage eines Erlasses des Landeskriminalamts eine „Zentralkartei zur Bekämpfung von
Landfahrerdelikten“ eingerichtet. Die baden-württembergischen Polizeidienststellen
sollten „künftig bei Zuweisung von Rastplätzen an Zigeuner dem Landeskriminalamt
[…]  Angaben  [über  Personalien,  Fahrzeuge,  Straftatverdacht  sowie  Lichtbilder]
fernschriftlich [...] übermitteln“, was eine Totalerfassung zur Folge hatte, durch die
nahezu jeder  polizeiliche Kontakt  mit  Minderheitsangehörigen – unabhängig von
tatsächlich begangenen Straftaten – abrufbar war.32 Weiter plante Baden-Württem-
berg seit 1954 ein Gesetz gegen „Landfahrer“.33 Über eine Gleichbehandlung der
Minderheit im Rahmen des Grundgesetzes wurde somit gar nicht erst nachgedacht. 

Die Bürgerrechte von Sinti und Roma wurden auch nach Kriegsende weiter ein-
geschränkt, die Betroffenen lediglich als „Problem“ für die öffentliche Ordnung be-
trachtet. Erst nachdem neue, zuverlässige statistische Daten seit Ende der 1950er-
Jahre einen geringen Anteil von „Landfahrern“ an der Gesamtkriminalität aufzeig-
ten34, nahm die Angst der Behörden vor dem angeblichen „Kriminalitätspotenzial“
der Minderheit allmählich ab. Die sonderrechtlichen Maßnahmen gegenüber Sinti
und Roma blieben in Baden-Württemberg bis in die 1970er-Jahre – und teilweise
lange darüber hinaus – bestehen.35

3.   Nicht wieder gut gemacht – Diskriminierung von Sinti und Roma in 

der Entschädigungspraxis

Auch die  „Wiedergutmachungspolitik“  wurde vom anhaltenden Antiziganismus in
Behörden  und  Gesellschaft  maßgeblich  beeinflusst.36 Der  Runderlass  E  19  vom
22. Februar 1950 informierte die Wiedergutmachungsämter, „daß Zigeuner und Zi-
geunermischlinge überwiegend nicht aus rassischen Gründen, sondern wegen ihrer
asozialen und kriminellen Haltung verfolgt und inhaftiert worden“ seien. Deshalb
ordnete das württemberg-badische Justizministerium wenig später an, dass Anträge
von Sinti und Roma, die eine Entschädigung für die Deportation in das Generalgou-
vernement 1940 erwirken sollten37, „ausnahmslos“ abgelehnt „und die Entscheidung
[darüber] den Wiedergutmachungsgerichten [...] überlassen“ werden sollten.38 Wei-
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terhin sollten die Behörden Anträge von Sinti und Roma seit 1950 an den Kriminal-
erkennungsdienst in Stuttgart weiterleiten, welcher diese in Zusammenarbeit mit
anderen „Landfahrerpolizeistellen“ überprüfte.39 1956 fällte der Bundesgerichtshof
ein bis 1963 gültiges Grundsatzurteil, das die vor dem 1. März 194340 ergangenen
Verfolgungsmaßnahmen  nicht  als  „nationalsozialistische  Gewaltmaßnahme  aus
Gründen der Rasse“ anerkannte, da Sinti und Roma als „asozial“ gelten würden,
„zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien“ neigten und „ihnen
wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen“ sei.41 Diese
stigmatisierende Bagatellisierung der NS-Verbrechen gab den Opfern des Völker-
mordes  selbst  die Schuld  für  ihre  Verfolgung und sorgte dafür,  dass  zahlreiche
Überlebende keine Entschädigung für ihre verfolgungsbedingten Schäden und Ver-
luste erhielten.42

4.   Erste bürgerrechtliche Initiativen in Heidelberg

Auf Grund der Nachwirkungen der nationalsozialistischen Verfolgung sowie der an-
haltenden  Diskriminierungen  nach  1945  war  es  für  die  überlebenden  Sinti  und
Roma besonders schwer, sich politisch zu organisieren und somit die Wiedergutma-
chungspolitik zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die erneute Erfahrung der Rechtlo-
sigkeit ließ viele Sinti und Roma zunächst an der demokratischen und rechtsstaatli-
chen Verfasstheit der Bundesrepublik zweifeln. Nur sehr wenige wie die in der Hei-
delberger Umgebung lebenden Brüder Vinzenz und Oskar Rose, die durch den Völ-
kermord 13 Familienmitglieder verloren hatten43, brachten die Kraft auf, eine juristi-
sche Aufarbeitung der NS-Verbrechen an Sinti und Roma zu fordern sowie Vereine
zur Selbsthilfe zu gründen.44 Bereits 1947 machte der von Oskar Rose beauftragte
Heidelberger Berufsdetektiv Peter Layer Dr. Robert Ritter, den ehemaligen Leiter
der „Rassenhygienischen Forschungsstelle“45, ausfindig. Jedoch wurden die von den
Roses und weiteren Sinti angestrengten Strafverfahren gegen Ritter und andere Be-
teiligte am Völkermord schnell wieder eingestellt, da die Justiz den Tätern mehr
Glauben schenkte als den überlebenden Opfern.46 Im Jahr 1958 gründeten die Ro-
ses und weitere Mitstreiter den Verein „Verband und Interessengemeinschaft ras-
sisch  Verfolgter  nichtjüdischen  Glaubens  deutscher  Staatsbürger“47 mit  Sitz  in
Mannheim, um ihre „Rechte in kultureller, wirtschaftlicher, beruflicher und religiöser
Hinsicht gleichkommend denen eines nichtrassischverfolgten Bundesbürgers“ wahr-
nehmen zu können.48 Im Vereinsnamen vermieden sie Hinweise auf die Zugehörig-
keit zur Minderheit, verwiesen hingegen auf Parallelen zum als „rassische Verfol-
gung“ anerkannten Schicksal der Juden. Dieses frühe, im Endeffekt jedoch erfolglo-
se Vorgehen reiht sich ein in Überlebensstrategien vieler Sinti und Roma in den ers-
ten Jahrzehnten der Nachkriegszeit. Um Diskriminierungen zu entgehen, versuchten
die meisten nicht aufzufallen und gaben sich hin und wieder sogar als Juden oder
später als „Gastarbeiter“ aus.49

Die  Entwicklung  eines  selbstbewussten  Bekenntnisses  zur  eigenen  Identität
setzte erst ein, nachdem auch die Nachkriegsgesellschaft einen politisch-kulturellen
Wandel zu durchlaufen begann. Vor dem Hintergrund eines Generationswechsels,
der zunehmenden juristischen und erinnerungskulturellen Aufarbeitung der Shoah
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sowie dem Einfluss der 68er-Bewegung, wagten Vinzenz und sein Neffe Romani
Rose, dessen Vater Oskar bereits 1968 verstorben war, einen neuerlichen Versuch
zur Etablierung einer Interessenvertretung. Nach Gründung des „Zentral-Komitees
der Sinti West-Deutschlands“ wandten sie sich mit einem Aufruf „[a]n alle deut-
schen Sinti“ und forderten diese auf, sich „heute zusammen[zu]schließen und für
unsere Rechte [zu] kämpfen, damit morgen unsere Kinder stolz darauf sind, Sinti zu
sein.“ Im Zentrum des Flugblatts stand Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes, wonach
„[k]ein Mensch […] wegen seiner Rasse oder seiner Religion benachteiligt werden“
dürfe. Damit wollten sie Minderheitsangehörigen klarmachen, dass ihre Diskriminie-
rung einen Verstoß gegen die demokratisch-rechtsstaatliche Verfassung der Bun-
desrepublik darstellte, gegen den sie sich wehren konnten. So forderten die Verfas-
ser des Aufrufs die Adressaten auf, bei der Bundestagswahl im November 1972
jene Partei zu wählen, „welche für das Grundgesetz einsteht und auch für unsere
30.000  deutschen  Sinti  die  Menschenwürde  garantiert!“.50 Gleichgesinnte  sollten
sich an eine Postfachadresse in Heidelberg wenden.

5.   Die Schüsse von Heidelberg – erste öffentliche Demonstration durch 

die Altstadt

Infolge einer Rangelei am Abend des 31. Mai 1973 zwischen zwei Sinti und der Wir-
tin eines Kirchheimer Lokals kam es zu einem großen Polizeieinsatz auf dem Wohn-
wagen-Anwesen  der  Familie  der  Beteiligten  im  Notwohngebiet  „Mörgelgewann“.
Nach einer Eskalation der Situation mit Schusswechsel seitens der Heidelberger Po-
lizei wurde der Familienvater Anton Lehmann tödlich getroffen, ein Sohn schwer
verletzt,  ein weiterer Sohn der Familie sowie die Ehefrau des Getöteten erlitten
leichte Verletzungen.51 Anschließend berichteten die Lehmanns, in der Chirurgischen
Klinik trotz des Todesfalls rücksichtslos und diskriminierend behandelt worden zu
sein. Dass auch dieser tragische Vorfall von der Wirkungsmacht antiziganistischer
Vorurteile nicht unbeeinflusst war, zeigt die nachträgliche Reaktion der Polizei, wel-
che aus Furcht vor der „Rache“ der „Zigeuner“ sowohl die Klinik als auch das Kirch-
heimer Polizeirevier unter Polizeischutz stellte.52

Um die Interessen der betroffenen Sinti zu vertreten, äußerten die Roses dar-
aufhin in der Rhein-Neckar-Zeitung Zweifel an der Objektivität der Staatsanwalt-
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schaft. Ihrer Ansicht nach ermittle diese nur unter dem „Gesichtspunkt der [polizei-
lichen] Notwehr“, statt zu fragen, ob der Einsatz von drei Streifenwagen und meh-
reren Polizeibeamten, deren Eindringen in das Anwesen der Familie sowie das Ab-
geben von sechs Schüssen verhältnismäßig gewesen sei. Weiter verlangten die bei-
den, künftig mit der Eigenbezeichnung „Sinti“53 angesprochen zu werden, da sie
sich von den Fremdbezeichnungen „Landfahrer“ und „Zigeuner“ „[d]iffamiert“ fühl-
ten. Im Namen ihres mittlerweile in „Verband der Cinti Deutschlands“ umbenannten
Vereins richteten sie zudem einen offenen Brief an den baden-württembergischen
Innenminister und forderten diesen dazu auf, weitere Untersuchungen im Fall an-
hand eines von ihnen formulierten Fragenkatalogs anzuordnen. Weiter führten sie
hinsichtlich ihres Anliegens aus:

„Wir wollen keine Rache! Wir wollen Gerechtigkeit! Wir wollen erreichen, dass auch Zigeu-
ner endlich als das angesehen und behandelt werden, was sie sind: Deutsche Staatsbür-
ger – mit allen Pflichten, aber auch mit allen Rechten! Wir wollen erreichen, dass von der
weit verbreiteten Übung deutscher Strafverfolgungsbehörden endlich abgegangen wird,
bestehende Gesetzes- und Rechtsvorschriften stets einseitig zu Lasten der Zigeuner zu in-
terpretieren.“54

Um diese Forderungen zu bekräftigen, organisierte der Verband am 18. Juni 1973
eine  Kundgebung  auf  dem  Heidelberger  Messplatz  mit  einem  anschließenden
Schweigemarsch durch die Altstadt, der dort „starke Beachtung“ fand. An dieser
ersten öffentlichen Demonstration beteiligten sich ca. 100 Sinti und Roma, die zahl-
reiche Plakate trugen, auf denen sie an den Verstorbenen erinnerten sowie gegen
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Vinzenz Rose hielt als Vorsitzender des „Verbandes der Sinti Deutschlands“ während der
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die  Diskriminierung der  Minderheit  in  der  Bundesrepublik  protestierten.  Vor  der
Presse sprach Vinzenz Rose von einem „historischen Tag“ und betonte, dass „die
Schüsse von […] Heidelberg jeden von uns getroffen[…] [haben,] es ist höchste
Zeit, uns zusammenzuschließen“, man dürfe sich nicht weiter als „Menschen zweiter
Klasse“ behandeln lassen.55 Mitte August 1973 wies das Innenministerium die „Un-
terstellung,  die  Angehörigen […][des]  Verbandes seien vorliegend als  Menschen
minderen Rechts behandelt worden, […] nachdrücklich zurück“, da die Polizei „alle
Bürger und Bevölkerungsgruppen im Rahmen der Gesetze gleich“ behandle.56 Auch 

bei der Urteilsverkündung des im März 1974 nach zwei Verhandlungstagen abge-
schlossenen Prozesses gegen die beiden Söhne des Verstorbenen bezeichnete der
Prozessvorsitzende Dr. Blauth den Polizeieinsatz als gerechtfertigt. Zuvor hatte sich
Staatsanwalt Dr. Lippock für die „schärfste[…] Ahndung“ der Tätlichkeiten der Leh-
mann-Söhne gegenüber der Polizei ausgesprochen. Dem Plädoyer der Verteidiger,
wonach die gesellschaftlichen Vorurteile und Stereotype das Handeln der Polizisten
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beeinflusst hätten, und die Sinti sich aus Angst gegen den nicht verhältnismäßigen
Polizeieinsatz gewehrt hätten, war somit nicht gefolgt worden.57

6.   Aus dem Schatten heraustreten – die erste Bürgerrechtskampagne

Trotz der Präsenz der Demonstration um den Tod von Anton Lehmann in der Lokal-
presse benötigte der Verein der Roses mehr politische Unterstützung, um als über-
regionale Lobbyorganisation anerkannt zu werden. Die Bürgerrechtsarbeit fand in
der Folgezeit noch im Schatten der Öffentlichkeit statt, auch weil es ihr an finanziel-
ler Förderung fehlte. So errichtete Vinzenz Rose 1974 ein Mahnmal auf dem Gelän-
de  des  ehemaligen  „Zigeunerlagers“  in  Auschwitz-Birkenau  mit  eigenen  Mitteln.
1978 erhielt er für seine Bemühungen um die Verständigung und Aussöhnung mit
der Mehrheitsbevölkerung das Bundesverdienstkreuz.58 Nachdem der Verein noch
einmal reorganisiert und in „Verband Deutscher Sinti“ (VDS) umbenannt worden
war, um die deutsche Staatsbürgerschaft der Sinti sowie deren Zugehörigkeit zur
bundesrepublikanischen Gesellschaft expliziter zu betonen, erhielten die Initiativen
der Roses Ende der 1970er-Jahre die entscheidende Schützenhilfe, welche den end-

gültigen öffentlichen Durchbruch ermöglichen sollte. Mit der etablierten Menschen-
rechtsorganisation „Gesellschaft für bedrohte Völker“ startete der VDS eine Bürger-
rechtskampagne zur Anerkennung des NS-Völkermordes an der Minderheit.59 Mittels
gezielter Informationsarbeit, Protesten und einer moralisierenden Skandalrhetorik
wurde auf die anhaltende Diskriminierung von Sinti und Roma medienwirksam hin-
gewiesen. Mit Slogans wie „In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt“ wurde das
bundesrepublikanische Selbstbild eines demokratischen Rechtsstaates, der mit der
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NS-Vergangenheit gebrochen habe, in Frage gestellt.60 Aktionen wie die internatio-
nale Gedenkkundgebung im ehemaligen KZ Bergen-Belsen und der über den natio-
nalen Rahmen hinaus wahrgenommene Hungerstreik auf dem Gelände der KZ-Ge-
denkstätte Dachau erhöhten den politischen Druck auf die Bundesregierung. Die
sich nun formierende Bürgerrechtsbewegung wurde in der Folge durch zahlreiche
Personen des politischen und öffentlichen Lebens unterstützt, darunter Europapar-
lamentspräsidentin Simone Veil, Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel, Heinrich
Böll oder Simon Wiesenthal.61

Dass bei den Behörden viel Aufklärungsarbeit betrieben werden musste, zeigt
abermals ein Vorfall aus Heidelberg: Während einer Nachuntersuchung in der Uni-
versitätsklinik zur Überprüfung der Invalidität Vinzenz Roses auf Folgeschäden im
Jahr 1979 fand der verantwortliche Arzt Prof. Diebold in den vom Landesentschädi-
gungsamt Stuttgart  angeforderten Unterlagen eine Personalakte  der  ehemaligen
„Landfahrerzentrale“ in Bayern „aus der Zeit vor und nach 1945“. Darin wurden Mit-
glieder der Familie Rose ohne polizeilichen und gerichtlichen Nachweis als „Wieder-
gutmachungsschwindler“, die sich von „Einbrüchen und Diebstählen“ ernährten, dif-
famiert.62 Dieser und weitere Fälle begründeten den Verdacht des VDS, dass bun-
desdeutsche Behörden die Angehörigen der Minderheit bis in die Gegenwart akri-
bisch erfassten und dabei weiter mit Akten aus der Zeit des Nationalsozialismus ar-
beiteten, welche die Minderheit als „asozial“ brandmarkten und die nationalsozialis-
tische Verfolgung als „Kriminalprävention“ rechtfertigten.63 In den folgenden Jahren
ging die Bürgerrechtsbewegung dem Verbleib der noch in den Behörden und in
Händen der „Rassenforschung“ verbliebenen sog. „Rasseakten“ nach und konnte ei-
nen Großteil davon durch weitere Protestaktionen ins Bundesarchiv überführen las-
sen.64 Zudem versuchte sie in einen konstruktiven Dialog mit den Behörden und der
Politik zu treten. 1980 schlug der VDS der Polizeidirektion Heidelberg die „Durchfüh-
rung von […] gemeinsamen Seminaren mit Sinti und Nicht-Sinti bzw. Polizeibeam-
ten“ vor, um „ein besseres gegenseitiges Verständnis“ zu erreichen und „tief ver-
wurzelte Vorurteile“ im Polizeiapparat abzubauen.65 Nach einem Vorgespräch ver-
ordnete die Polizeidirektion Karlsruhe jedoch „[v]on der Durchführung gemeinsamer
Seminare i.S. des Schreibens der Sinti-Geschäftsstelle […] abzusehen.“ Die Antwort
an den Verband „solle kurz und sachlich formuliert werden, auf die bisher nicht er-
folgte offizielle Äußerung über NS-Verfolgung, Vorurteile bei der Polizei solle nicht
eingegangen werden“.66 Dem VDS gegenüber wurde die Absage schließlich mit ei-
ner „angespannte[n] Personallage“ begründet.67

7.   Von der Protestbewegung zur institutionalisierten Bürgerrechtsarbeit

Die medialen Erfolge der Protestaktionen fungierten als Katalysator für die Grün-
dung weiterer Landesverbände und Lokalvereine von Sinti und Roma in der gesam-
ten Bundesrepublik. Verstärkt kam es in den neuen Selbstorganisationen zum Enga-
gement jüngerer, nach 1945 geborener Minderheitsangehöriger, die einen Generati-
onswechsel einleiteten. Im Alter von 33 Jahren übernahm Romani Rose als Reprä-
sentant der Nachkriegsgeneration den Vorsitz des VDS. Er zählt bis heute zu den
wichtigsten Symbolfiguren der Bürgerrechtsbewegung deutscher Sinti und Roma.
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Auch auf Grund seines Engagements entwickelten viele Sinti und Roma ein neues
Selbstbewusstsein  als  Angehörige  einer  nationalen  Minderheit,  deren  Kultur  seit
Jahrhunderten zu Deutschland gehört.68

Kurz nach der Gründung des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma im Jahr 1982
erfolgte die politische Anerkennung des NS-Völkermords an der Minderheit durch
Bundeskanzler Helmut Schmidt.69 Dieser Schritt markiert eine wichtige Zäsur und
leitete die staatliche Unterstützung der Bürgerrechtsarbeit ein. Seitdem konnten der
Zentralrat und seine Landesverbände beträchtliche Verbesserungen im gesellschaft-
lichen Umgang mit der Minderheit erzielen, darunter die Nachzahlung von Entschä-
digungsleistungen,  die  Verankerung des  Völkermordgedenkens  in  der  deutschen
und europäischen Erinnerungslandschaft sowie die Beseitigung etlicher Diskriminie-
rungspraxen in deutschen Behörden.70

Ihren Ausgang aber nahm diese Entwicklung in der Stadt Heidelberg, die bis
heute eine zentrale Rolle für die Geschichte der Minderheit in der Nachkriegszeit
spielt. Der Zentralrat war zunächst in einem Mehrfamilienhaus in der Bergheimer
Straße untergebracht. Bereits seit dem Dachauer Hungerstreik 1980 hatte die Bür-
gerrechtsbewegung auch die „Einrichtung eines Kulturzentrums“71 als Begegnungs-
ort und „Symbol des neuen Selbstbewusstseins von Sinti und Roma“72 gefordert. Je-
doch hatten der Dachauer Stadtrat sowie der bayerische Landtag die Errichtung ei-
nes solchen Zentrums in ihrem Verwaltungsgebiet mit dem Argument abgelehnt,
man wolle nicht „Anziehungspunkt für Zigeuner aus ganz Europa“ werden.73 Erst
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mit Unterstützung der Stadt Heidelberg,  der institutionellen Förderung über das
Bundesministerium für Familie und Senioren sowie dem organisatorischen und fi-
nanziellen Engagement der Freudenberg Stiftung konnte Anfang der 1990er-Jahre
das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in einem unter
Denkmalschutz stehenden Altstadtgebäudekomplex aus dem 18. Jahrhundert einge-
richtet werden.74 Nach mehrjährigen Umbaumaßnahmen sowie der Sammlung und
Dokumentation von Archivmaterial wurde dort die erste ständige Ausstellung zum
NS-Völkermord an den Sinti und Roma Europas im März 1997 feierlich eröffnet. Die
zu diesem Anlass gehaltene Rede von Bundespräsident Roman Herzog, in der er
festhielt, dass „[d]er Völkermord an den Sinti und Roma […] aus dem gleichen Mo-
tiv des Rassenwahns […] durchgeführt worden [sei] wie der an den Juden“, stellt
die Bedeutung dieser Ausstellung heraus.75

Die im Wesentlichen erst durch die Bürgerrechtsbewegung ausgelöste histori-
sche Aufarbeitung der NS-Verbrechen an Sinti und Roma war maßgebend für die in
den letzten Jahren zunehmende wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema
Antiziganismus. Mit der Errichtung der Forschungsstelle Antiziganismus an der Uni-
versität Heidelberg im Jahr 2017 findet diese nun auch Eingang in die Hochschul-
landschaft. Abermals kommt damit der Stadt Heidelberg für die Geschichte der Bür-
gerrechtsbewegung deutscher Sinti und Roma eine besondere Bedeutung zu.76
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